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Marktgebührensatzung 
 

 
Vom 30.06.1981 (Amtsblatt der Stadt Marktredwitz SoNr. 6a vom 30.06.1981), zuletzt geändert 
durch 3. Änderungssatzung vom 27.09.2001 (Amtsblatt der Stadt Marktredwitz Nr. 10 vom 
31.10.2001), in der vom 01.01.2002 an gültigen Fassung 
 
Die Stadt Marktredwitz erlässt aufgrund von Art. 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) folgende, mit Schreiben des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge vom 29. Juni 
1981, Nr. 30-842-00 genehmigte Marktgebührensatzung: 
 
 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Für die Benutzung des Wochen- und Jahrmarktes werden Gebühren nach dieser Satzung erho-
ben. Gebührenschuldner ist jeder, der die Zuteilung eines Marktplatzes beantragt hat oder tat-
sächlich einen Marktplatz inne hat. 
 
 
 

§ 2 
Gebühren 

 
 (1) Die Marktgebühren betragen pro Tag und je angefangenen laufenden Frontmeter Ver-
kaufsplatz: 
 
- an den Jahrmärkten 3,50 €, mindestens jedoch 10,00 € 
 
- bei den Wochenmärkten 1,00 € 
 
 (2) Für die Aufstellung und zur Verfügungsstellung der Verkaufsstände für die Jahrmärkte 
werden die Kosten nach tatsächlichem Aufwand erhoben. 
 
 (3) In den Gebühren ist eine etwaige Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) enthalten. 
 
 (4) In besonderen in dieser Satzung nicht vorgesehenen Fällen wird die Gebühr von der 
Stadt Marktredwitz nach Maßgabe des Umfanges der Benutzung und in Anpassung an die in 
Absatz 1 festgelegte Gebühr festgesetzt. 
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§ 3 

Fälligkeit 
 
Die Gebühren entstehen und werden fällig mit Zuteilung des Marktplatzes. Als Zuteilung gilt 
auch die schriftliche Zusage auf eine Platzbewerbung. 
 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 
* Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Satzung in der ursprünglichen Fassung vom 

30.06.1981 (ABl. Stadt MAK SoNr. 6a/1981). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren 
Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungssatzungen. 

 


